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Aufnahme einer vierten Bestimmung zum Abschnitt 1.7.3.1 EBM

4. Die Gebührenordnungspositionen dieses Abschnitts sind auch
während der ab 1. Juli 2024 gültigen Übergangsregelung der
KFE-RL gemäß Abschnitt B III § 23b berechnungsfähig.
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